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Wissen   Werte   Entwicklung.  

 

 

 

Diese Schulordnung gilt, damit 

• sich alle wohlfühlen,       

• jeder lernen und lehren kann,    

• niemand belästigt, beleidigt oder gefährdet wird, 

• Unfälle vermieden werden und  

• das gemeinsame Schulleben Spaß macht. 

 

Umgangsformen 
Wir verhalten uns untereinander freundlich und rücksichtsvoll, so dass wir niemanden am 
Lernen hindern. 
Du gehst bitte mit allen Gegenständen in der Schule sorgfältig um. 
Fundsachen werden bitte bei einem Lehrer oder im Sekretariat abgegeben. 
Du kommst bitte immer pünktlich zum Unterricht. 
Mützen, Caps oder Hüte setzt du bitte im Unterricht ab. 
Bevor du den Klassenraum betrittst, stellst du bitte das Handy (alle elektr. Geräte) aus und 
legst es mit den Kopfhörern zusammen in die Schultasche (Sprachnachrichten, lautes 
Musikhören, Fotos & Filme sind generell nicht erlaubt). 
Nach dem Schulschluss verlässt du zügig das Schulgelände. 
 

Vor dem Unterricht 
Wenn du mit dem Fahrrad kommst, stellst du dein Fahrrad in jedem Fall in den 
Fahrradunterstand und schließt es ab, sonst zahlt die Versicherung nicht.  
Mofas und Motorroller werden auf dem reservierten Einstellparkplatz geparkt.  
Die Nutzung von Longboards, Roller, Inliner u.a. ist im Schulgebäude nicht erlaubt. In 

Gebäude B & C ist der Aufenthalt in den Pausen und bis zum Klingeln nicht erlaubt. 

 

Im Unterricht 
Die Lehrerin/der Lehrer beginnt und schließt den Unterricht. Ist fünf Minuten nach 
Unterrichtsbeginn die Lehrkraft nicht im Unterrichtsraum, informiert der/die 
KlassensprecherIn das Sekretariat. Die anderen SchülerInnen verhalten sich währenddessen 
ruhig, um den Unterricht der anderen Klassen nicht zu stören. 
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Lehrkräfte und Schüler sind gleichermaßen verpflichtet,    
alle Unterrichtsstunden pünktlich zu beginnen.  
Die Lehrerin/der Lehrer beendet die Stunde. 
Wir essen und trinken während des Unterrichts nur mit Erlaubnis der Lehrkraft. 
Für den Unterricht gilt: 

- Arbeitsmaterialien und Lerntagebuch liegen zu Unterrichtsbeginn am Platz bereit. 

- Die Hausaufgaben sind pünktlich und vollständig vorzuzeigen. 

- Ein rücksichtsvolles und aktives Lernklima sind Voraussetzung. 

- Wir stehen zur Begrüßung auf. 
Nach jeder Stunde ist der Raum sauber und ordentlich zu verlassen. Am Schulende werden 
die Stühle hochgestellt und die Fenster geschlossen. 
 

Schulgebäude, Schulgelände und Pausen 
Das gesamte Schulgebäude und Schulgelände ist rauchfreie Zone. 
Das Schulgebäude darf während der Schulzeit nicht verlassen werden. Außerhalb des 
Schulgeländes bist du nicht versichert. 
Die Sauberkeit unserer Schule ist uns ein besonderes Anliegen, deshalb werfen wir den Müll 
in die Abfallbehälter. Herumliegender Müll wird aufgesammelt. 
 

Im Krankheitsfall  
Bist du krank, melden dich deine Eltern am ersten Tag morgens im Sekretariat telefonisch 
ab. Sobald du wieder in der Schule bist, legst du deine schriftliche Entschuldigung spätestens 
eine Woche später deinem Klassenlehrer unaufgefordert vor. Den versäumten 
Unterrichtsstoff holst du selbstständig nach. Bei Krankheit in der Unterrichtszeit darfst du 
dich mit Erlaubnis des Lehrers ins Krankenzimmer begeben. Sollte keine Besserung 
eintreten, werden deine Eltern benachrichtigt, damit sie dich abholen  

Wer nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen kann, muss trotzdem anwesend sein. Eine 
schriftliche Entschuldigung ist dem Sportlehrer/in vorzulegen. Wer länger als 1 Woche nicht 
aktiv am Sport teilnimmt, muss eine ärztliche Bescheinigung vorlegen.  
Befreiungen: 
Musst du aus wichtigen Gründen vom Unterricht befreit werden, müssen deine Eltern dies 
vorher dem Klassenlehrer bzw. dem Schulleiter schriftlich mitteilen. Dein Klassenlehrer kann 
dich bis zu drei Tagen vom Unterricht befreien.  
 

Beschluss 
Die Verbindlichkeit dieser Schulordnung für die Oberschule Stadtmitte wurde von der 
Gesamtkonferenz am 03.04.2017 beschlossen. 

 

Salvatorische Klausel 
Sofern eine Regel dieser Schulordnung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit später verliert, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Regeln nicht berührt 
werden. Anstelle der unwirksamen Regeln gelten die gesetzlichen Vorschriften.  
 

 


